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2025 Ausgegeben: Dresden, 13. August 2025 Nr. 240 

Reg.-Nr. 34021 / 2025-240

1. Nachtrag zur Friedhofsgebührenordnung vom 
08.04.2024 für die Friedhöfe der Ev.-Luth. Kirchge-
meinde Obercrinitz-Stangengrün-Wildenau 

Für die Friedhöfe: 
In Kommune Crinitzberg: Friedhof Obercrinitz 
In Kommune Kirchberg: Friedhof Stangengrün 
In Kommune Steinberg: Friedhof Wildenau 

vom 12.05.2025 

Der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ober-
crinitz-Stangengrün-Wildenau hat in seiner Sitzung vom 
12.05.2025 aufgrund von § 2 Absatz 2 in Verbindung mit 
§§ 13 Absatz 2 Buchstabe a und 43 der Kirchgemeinde-
ordnung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens (KGO) 
vom 13. April 1983 (ABl. 1983 S. A 33) in der jeweils 
geltenden Fassung, §§ 12 Absatz 1 und 12a der Rechts-
verordnung über das kirchliche Friedhofswesen in der 
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens (Friedhofsverordnung 
– FriedhVO) vom 9. Mai 1995 (ABl. 1995 S. A 81) in der 
jeweils geltenden Fassung sowie § 1 Absatz 2 in Ver-
bindung mit §§ 2 und 3 Absatz 1 der Verordnung über 
die amtliche Bekanntmachung des Friedhofsanzeigers 
der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens in elektronischer 
Form (Bekanntmachungsverordnung Friedhofsanzei-
ger) vom 29. August 2023 (ABl. 2023 S. A 184) in der 
jeweils gültigen Fassung folgenden 1. Nachtrag zur 
Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 

§ 1  

§ 7 – Gebührentarif siehe Anlagen 

Friedhof Obercrinitz – Anlage 1 

Friedhof Stangengrün – Anlage 2 

Friedhof Wildenau – Anlage 3 

§ 2  

Dieser Nachtrag tritt nach Bestätigung des Regionalkir-
chenamtes Chemnitz-Leipzig am Tag nach der öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

Obercrinitz, den 12.05.2025 

Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Obercrinitz-Stangengrün-
Wildenau 

L. S. 

Döhler Bärwald-Wohlfarth 
Vorsitzender Mitglied 

Bestätigt

AZ: R 56513 Obercrinitz-Stangengrün-Wildenau 

Chemnitz, 31.07.2025

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 
Regionalkirchenamt Chemnitz-Leipzig 

L. S.

i. A. Schwabe 
Sachbearbeiter 
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Anlage 1 – Friedhof Obercrinitz

A. Benutzungsgebühren

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten

1. Reihengrabstätten 

1.1 für Sargbestattungen 
(Verstorbene vor Vollendung des 2. Lebensjahres; Ruhezeit 10 Jahre) 200,00 €

1.2 für Sargbestattungen 
(Verstorbene ab Vollendung des 2. Lebensjahres; Ruhezeit 20 Jahre) 400,00 € 

2. Wahlgrabstätten 

2.1.1 für Sargbestattung Einzelstelle 
(Verstorbene ab Vollendung des 2. Lebensjahres; Ruhezeit 20 Jahre) 450,00 €

2.1.2 für Sargbestattung Doppelstelle 
(Ruhezeit 20 Jahre) 900,00 € 

2.2 für Urnenbeisetzung Einzelstelle 
(je 2 Urnen) 450,00 €

2.3 Gebühr für eine Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten (Verlängerungsgebühr) 
pro Jahr für Grabstätten 22,50 €

II. Gebühren für die Bestattung: 

(Verwaltungs- und Organisationsaufwand im Zusammenhang mit der Bestattung, 
Aufwand für Grabherstellung etc.)

1.1 Sargbestattung  560,00 €

1.2 Urnenbeisetzung 280,00 €

III. Umbettungen, Ausbettungen 

Bei Umbettungen und Ausbettungen wird nach § 8 verfahren.

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr

Zur Finanzierung der Kosten für die laufende Unterhaltung der allgemeinen Friedhofsanlage wird von allen Nutzungsbe-
rechtigten (Inhaber eines Grabnutzungsrechts) auf Dauer des Nutzungsrechts eine jährliche Friedhofsunterhaltungsge-
bühr pro Grablager erhoben. Die Höhe der jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt 25 € pro Grablager.

V. Gebühren für Gemeinschaftsanlagen

Die Gebühren enthalten die Kosten für die Erstgestaltung, Grabmal, die Beisetzung, die Nutzungsgebühr sowie die lau-
fende Pflege für die Dauer der Ruhezeit (20 Jahre).

1. Urnengemeinschaftsanlage 
pro Beisetzung 3.810,00 €

2. Sargbestattungen ohne Grabmal 3.017,00 €

B. Verwaltungsgebühren

1. Genehmigung für die Errichtung eines Grabmals sowie anderer baulicher Anlagen (z. B. Einfassungen) 30,00 €

2. Erstellung einer Berechtigungskarte an einen Gewerbetreibenden 35,00 € 
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Anlage 2 – Friedhof Stangengrün 

A. Benutzungsgebühren 

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten 

1. Reihengrabstätten  

1.1 für Sargbestattungen 
(Verstorbene vor Vollendung des 2. Lebensjahres; Ruhezeit 10 Jahre) 225,00 € 

1.2 für Sargbestattungen 
(Verstorbene ab Vollendung des 2. Lebensjahres; Ruhezeit 20 Jahre) 450,00 € 

1.3 für Urnenbeisetzung (Ruhezeit 20 Jahre) 450,00 € 

2. Wahlgrabstätten 

2.1.2 für Sargbestattung 
(Verstorbene ab Vollendung des 2. Lebensjahres; Ruhezeit 20 Jahre) 550,00 € 

2.1.3 für Urnenbeisetzung 
(Ruhezeit 20 Jahre) 550,00 € 

2.2 Für Doppelstelle (Ruhezeit 20 Jahre) 1.100,00 € 

2.3 Familiengrab (Dreifachstelle) 1.650,00 € 

2.4 Gebühr für eine Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten (Verlängerungsgebühr) 
pro Jahr für Grabstätten 27,50 € 

II. Gebühren für die Bestattung:

(Verwaltungs- und Organisationsaufwand im Zusammenhang mit der Bestattung, 
Aufwand für Grabherstellung etc.)

1.1 Sargbestattung  560,00 € 

1.2 Urnenbeisetzung 280,00 €

III. Umbettungen, Ausbettungen 

Bei Umbettungen und Ausbettungen wird nach § 8 verfahren.

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr

Zur Finanzierung der Kosten für die laufende Unterhaltung der allgemeinen Friedhofsanlage wird von allen Nutzungsbe-
rechtigten (Inhaber eines Grabnutzungsrechts) auf Dauer des Nutzungsrechts eine jährliche Friedhofsunterhaltungsge-
bühr pro Grablager erhoben. Die Höhe der jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt 19 € pro Grablager.

V. Gebühren für Gemeinschaftsanlagen

Die Gebühren enthalten die Kosten für die Erstgestaltung, das Grabmal sowie die laufende Pflege für die Dauer der Ru-
hezeit (20 Jahre).

1. Gemeinschaftseinzelgräber

1.1 für Sargbestattungen 2.985,00 € 

1.2 für Urnenbeisetzungen 2.725,00 €

B. Verwaltungsgebühren

1. Genehmigung für die Errichtung eines Grabmals sowie anderer baulicher Anlagen (z. B. Einfassungen) 30,00 €

2. Erstellung einer Berechtigungskarte an einen Gewerbetreibenden 35,00 € 
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Anlage 3 – Friedhof Wildenau

A. Benutzungsgebühren

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten

1. Reihengrabstätten 

1.1 für Sargbestattung 
(Verstorbene vor Vollendung des 2. Lebensjahres; Ruhezeit 10 Jahre) 150,00 €

1.2 für Sargbestattungen 
(Verstorbene ab Vollendung des 2. Lebensjahres; Ruhezeit 20 Jahre) 300,00 € 

2. Wahlgrabstätten 

2.1.3 für Urnenbeisetzung 
(Ruhezeit 20 Jahre) 320,00 € 

2.4 Gebühr für eine Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten (Verlängerungsgebühr) 
pro Jahr für Grabstätten 16,00 € 

II. Gebühren für die Bestattung:

(Verwaltungs- und Organisationsaufwand im Zusammenhang mit der Bestattung, 
Aufwand für Grabherstellung etc.)

1.1 Sargbestattung  560,00 € 

1.2 Urnenbeisetzung 280,00 € 

III. Umbettungen, Ausbettungen 

Bei Umbettungen und Ausbettungen wird nach § 8 verfahren.

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr

Zur Finanzierung der Kosten für die laufende Unterhaltung der allgemeinen Friedhofsanlage wird von allen Nutzungsbe-
rechtigten (Inhaber eines Grabnutzungsrechts) auf Dauer des Nutzungsrechts eine jährliche Friedhofsunterhaltungsge-
bühr pro Grablager erhoben. Die Höhe der jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt 19 € pro Grablager.

V. Gebühren für Gemeinschaftsanlagen

Die Gebühren enthalten die Kosten für die Erstgestaltung, das Grabmal sowie die laufende Pflege für die Dauer der Ru-
hezeit (20 Jahre).

1. Gemeinschaftseinzelgräber 

1.1 für Urnenbeisetzungen 2.695,00 € 

1.2 für Sargbestattungen 2.955,00 € 

B. Verwaltungsgebühren

1. Genehmigung für die Errichtung eines Grabmals sowie anderer baulicher Anlagen (z. B. Einfassungen) 30,00 € 

2. Erteilung einer Berechtigungskarte an einen Gewerbetreibenden 35,00 € 


